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Verordnung
über die Prämienzahlung für das ingenieurtech
nische Personal einschließlich der Meister und 
für das kaufmännische Personal in den volks
eigenen und ihnen gleichgestellten Betrieben.

Vom 21. Juni 1951

§ 1
(1) Zur Förderung der Initiative und zur Steige

rung der Leistungen des ingenieurtechnischen Per
sonals einschl. der Meister und des kaufmännischen 
Personals bei der Erfüllung und Übererfüllung der 
Planauflagen, die den volkseigenen und ihnen 
gleichgestellten Betrieben im Rahmen der Volks
wirtschaftspläne bzw. Betriebspläne erteilt werden, 
sind Prämien zu zahlen.

(2) Voraussetzung für eine Prämienzahlung ist 
die E r f ü l l u n g  u n d  Ü b e r e r f ü l l u n g  d e s  
P r o d u k t i o  n s  p l a n e s .  Die Prämien werden in 
voller Höhe entsprechend den Prämientabellen A 
und B (Anlagen 1 und 2) gezahlt, wenn die nachfol
genden Planauflagen ebenfalls erfüllt bzw. über
erfüllt sind:

a) die geplante Steigerung der Arbeitsproduk
tivität;

b) der Plan für die Finanzierung:
1. termingemäße Fertigstellung des Gesamt

umfanges der beauflagten Investitionen,

2. Erfüllung und Übererfüllung des Gewinn
planes und termingemäße Abdeckung sämt
licher Verpflichtungen gegenüber dem Haus
halt (Steuern, Gewinnabführung, Umlauf
mittelabführung) ;

3. Beschleunigung des Umschlages für das Um
laufvermögen (Verhinderung der Bildung 
von Überplanbeständen);

c) der Plan für die Selbstkostensenkung, insbe
sondere durch:

1. Unterschreitung der geplanten Fertigungs
und Einsatzmaterialkosten,

2. Unterschreitung der geplanten Kosten für 
Hilfs- und Betriebsstoffe (z. B. Energie),

3. Senkung der Gemeinkosten und der Ver- 
waltungs- und Vertriebskosten;

d) gute Qualität und richtiges Sortiment der Er
zeugnisse.

(3) Für Wirtschaftszweige, die nicht auf der 
Grundlage von Betriebsplänen arbeiten, ist von den 
Fachministerien in Durchführungsbestimmungen 
festzulegen, welche entsprechenden Aufgaben als 
Voraussetzung für eine Prämienzahlung zu erfüllen 
oder überzuerfüllen sind.

(4) Werden einzelne der im Abs. 2 unter a) bis d) 
oder in den Durchführungsbestimmungen der Fach
ministerien aufgeführten Planauflagen nicht erfüllt,


